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1. Die gesetzliche Unfallversicherung in der Kindertages-

pflege 

 

 

Zuständiger Unfallversicherungsträger:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entsprechend § 2 Abs. 1 Nr. 8 a SGB VII sind Kinder während der Betreuung durch ge-

eignete Tagespflegepersonen im Sinne von § 23 SGB VIII kraft Gesetz gesetzlich unfall-

versichert. Zuständiger Unfallversicherungsträger ist gemäß § 128 Abs. 1 Nr. 2 SGB VII 

der Unfallversicherungsträger im Landesbereich, somit im Bundesland Bayern die Baye-

rische Landesunfallkasse (Bayer. LUK).  

Die Zuständigkeit für die Tagespflegepersonen, die selbstständig tätig sind, hat entspre-

chend § 2 Abs. 1 Nr. 9 SGB VII die Berufsgenossenschaft für Gesundheit und Wohlfahrts-

pflege (BGW). 
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Aufgaben der gesetzlichen Unfallversicherung:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die gesetzliche Unfallversicherung hat gemäß § 1 SGB VII drei wesentliche Aufgaben:  

 Prävention 

 Rehabilitation 

 Entschädigung.  

 

Im Bereich der Prävention ist es die Aufgabe der gesetzliche Unfallversicherung, mit al-

len geeigneten Mitteln zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und sonsti-

gen arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren beizutragen sowie eine wirksame Erste Hilfe 

sicherzustellen.  

 

Nach Eintritt eines Versicherungsfalls erbringen die Unfallversicherungsträger Leistun-

gen der medizinischen, sozialen und beruflichen Rehabilitation. Verbleiben schwerwie-

gende Unfallfolgen oder Erkrankungen, werden Entschädigungsleistungen gezahlt.   

Zu den Präventionsleistungen der Bayerischen Landesunfallkasse als zuständigem Un-

fallversicherungsträger für die Kinder in der Kindertagespflege sind folgende Angebote 

verfügbar:  
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 Regelwerk: Entsprechend § 15 SGB VII sind die Träger der gesetzlichen Unfall-

versicherung ermächtigt, Unfallverhütungsvorschriften zu erlassen. Im Bereich 

der Kindertagespflege sind insbesondere die DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der 

Prävention“ sowie die DGUV Vorschrift 82 „Kindertageseinrichtungen“ relevant, 

auf die später näher eingegangen wird.  

 

 Information und Kommunikation: Bei der Bayer. LUK können Medien zur Sicher-

heit und Gesundheit in der Kindertagesbetreuung bezogen werden. Nähere Infor-

mation finden Sie auf unserer Homepage www.kuvb.de. 

 

 Beratung: Wir beraten Fachaufsichten auf Anforderung telefonisch oder per E-

Mail (Tel. 089-36093-440; praevention@kuvb.de). Auf Wunsch können gemein-

same Vor-Ort-Termine in Tagespflegestellen zur Gefährdungseinschätzung 

durchgeführt werden.  

 

 Qualifizierung: Seminar „Kindersicherheit und Unfallverhütung in der Kindertages-

pflege“  

21.03.2018 (München) 

18.04.2018 (Nürnberg). Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung über unsere Home-

page www.kuvb.de/praevention/seminare.  

Auf Wunsch nehmen wir auch gerne an Dienstbesprechungen / Sitzungen von 

Arbeitskreisen teil.  

 

 Überwachung und Ermittlung: siehe weiter unten.  

 

  

http://www.kuvb.de/
mailto:praevention@kuvb.de
http://www.kuvb.de/praevention/seminare
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Haftungsfreistellung in der gesetzlichen Unfallversicherung:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In einem Versicherungsfall gehen die Haftungsansprüche des Geschädigten gegenüber 

dem potenziellen Schädiger auf den Träger der gesetzlichen Unfallversicherung über. 

Im Bereich der Kindertagespflege hat dieses Prinzip zur Folge, dass Tagespflegeperso-

nen bei Unfällen der betreuten Kinder nur dann zivilrechtlich haften, wenn sie den Schä-

den vorsätzlich zugefügt haben.  

Handeln Tagespflegepersonen vorsätzlich oder grob fahrlässig, kann der Träger der ge-

setzlichen Unfallversicherung für seine Aufwendungen die Tagespflegepersonen in Re-

gress nehmen und seine Aufwendungen zurückfordern.  
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Beratung und Überwachung durch die gesetzliche Unfallversicherung:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Unfallversicherungsträger haben nach § 17 Abs. 1 SGB VII die Durchführung der 

Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten, arbeitsbedingten 

Gesundheitsgefahren und für eine wirksame Erste Hilfe in den Unternehmen zu überwa-

chen sowie die Unternehmer und die Versicherten zu beraten. 

 

Aufsichtsperson der Bayer. LUK sind  im Rahmen ihrer Befugnisse nach § 19 Abs. 2 

SGB VII berechtigt, zu den Betriebs- und Geschäftszeiten die Räumlichkeiten der Kin-

dertagespflege zu besichtigen und zu prüfen, die für die Überwachung erforderlichen 

Auskünfte zu verlangen und, sofern erforderlich, geschäftliche und betriebliche Unterla-

gen der Tagespflegeperson einzusehen. Findet die Tagespflege in der privaten Woh-

nung der Tagespflegeperson statt, ist das Betreten der Wohnung nur mit Einverständnis 

der Tagespflegeperson oder beim Vorliegen einer dringenden Gefahr für die betreuten 

Kinder möglich.   

Neben den Fachaufsichten der Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach dem SGB VIII 

haben damit auch die zuständigen Träger der gesetzlichen Unfallversicherung den ge-

setzlichen Auftrag, für eine „sichere“ Kindertagespflege zu sorgen.  



 

    
  

     Seite | 8 

2. Die „sichere Kindertagespflege“  
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Mindestanforderungen für Bau und Ausstattung:  
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Nach § 21 Abs. 1 SGB VII ist der Unternehmer für die Durchführung der Maßnahmen zur 

Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsge-

fahren sowie für eine wirksame Erste Hilfe verantwortlich. Unternehmer ist nach § 136 

Abs. 3 Nr. 3 SGB VII bei Versicherten nach § 2 Abs. 1 Nr. 8 SGB VII (Kinder während des 

Besuchs von Tageseinrichtungen oder während der Betreuung durch geeignete Tages-

pflegepersonen) der Sachkostenträger. Der Kommentierung zum § 136 Abs. 3 Nr. 3 SGB 

VII ist zu entnehmen, dass Sachkostenträger die Bildungseinrichtung ist, welche die Maß-

nahme institutionell durchführt, indem sie Räume, Personal und Unterrichtsmittel bereit-

stellt und die Maßnahme in eigener Verantwortung und auf eigene Rechnung durchführt. 

In der Kindertagespflege ist diese Bildungseinrichtung die Tagespflegeperson selbst, so 

dass sie verantwortlich für die Sicherheit und Gesundheit der von ihr betreuten Kinder im 

Sinne des § 21 Abs. 1 SGB VII ist.  

Diese Verantwortung kann auch aus der Aufsichtspflicht der Tagespflegepersonen über 

die betreuten Kinder abgeleitet werden. Entsprechend § 1626 Abs. 1 BGB umfasst die 

Sorge der Personensorgeberechtigten über minderjährige Kinder insbesondere die Pflicht 

und das Recht, das Kind zu pflegen, zu erziehen, zu beaufsichtigen und seinen Aufenthalt 

zu bestimmen.  
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Die Personensorgeberechtigten haben darauf zu achten, dass ihre oder die ihnen anver-

trauten Kinder nicht zu Schaden kommen. Mit Abschluss eines Betreuungsvertrages geht 

diese Aufsichtspflicht während der Betreuungszeit auf die Tagespflegeperson über. 

Verantwortlich für die Sicherheit und Gesundheit der Kinder in der Kindertagespflege ist, 

wie oben ausgeführt, die Tagespflegeperson. Sie hat entsprechend § 2 (1) DGUV Vor-

schrift 1 die erforderlichen Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrank-

heiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren sowie für eine wirksame Erste Hilfe zu 

treffen, wobei sich die aus den staatlichen Arbeitsschutzvorschriften ergebenden Pflichten 

mittlerweile über die Beschäftigten hinaus auf alle Versichertengruppen erstrecken. Somit 

haben auch Kinder in der Kindertagespflege ein Anrecht auf die Einhaltung der Vorgaben 

des staatlichen Arbeitsschutzrechtes. Entsprechend § 4 Satz 3 ArbSchG hat die Tages-

pflegeperson bei den Maßnahmen des Arbeitsschutzes unter anderem den Stand der 

Technik zu berücksichtigen. Als Stand der Technik wiederum in Bezug auf den Schutz 

der Kinder vor Gefährdungen durch die Gestaltung der baulichen Anlagen und Ausstat-

tungen in der Kindertagespflege ist, wie nachfolgend deutlich wird, die DGUV Vorschrift 

82 heranzuziehen. Sie gilt für die bauliche Gestaltung und Ausstattungen in Kindertages-

einrichtungen „ ... zur Verhütung von Gefahren für Leben und Gesundheit der Kinder ...“ 

(§1 DGUV Vorschrift 82). Entsprechend DGUV Regel 102-002 „Kindertageseinrichtun-

gen“ ist DGUV Vorschrift 82 für die Kindertagespflege „sinngemäß“ anzuwenden. 
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„Stand der Technik für Bau und Ausstattung in der Kindertagespflege:  
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Mindestanforderungen in der „klassischen“ Kindertagespflege:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Die sinngemäße Anwendung kann nicht bedeuten, dass sämtliche Bestimmungen der 

DGUV Vorschrift 82 vollumfänglich in der Kindertagespflege umgesetzt werden. Vielmehr 

gilt es, relevante Schutzziele zu identifizieren, um Kinder vor tödlichen und schweren Un-

fällen zu schützen, und hieraus entsprechende Maßnahmen für die einzelnen Kinderta-

gespflegestellen abzuleiten. 

 

Ausgehend von diesen Ausführungen werden in der  nachfolgenden Tabelle die unver-

tretbaren Gefährdungen aufgeführt und mit den jeweils relevanten Vorgaben der DGUV 

Vorschrift 82 (Schutzziele) unterlegt. Zusätzlich werden beispielhafte Maßnahmen zur 

Verringerung / Beseitigung der Gefährdungen in den Kindertagespflegestelle beschrieben 

und weitere relevante Hinweise gegeben.  
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Gefährdung 
Relevante Schutzziele DGUV 

Vorschrift 82 

Beispielhafte Maßnahmen und 

Hinweise in der Kindertagespflege 

Abstürzen aus der 

Höhe 

 § 11: Aufenthaltsbereiche der 

Kinder, bei denen Absturzge-

fahren bestehen, müssen al-

tersgerecht gesichert sein. 

 

 § 23 (4): Wickelplätze sind so 

auszuführen, dass Kinder 

nicht herunterfallen können 

(0-3 Jahre). 

  

 § 23 (5): Treppen in Aufent-

haltsbereichen von Krippen-

kindern sind zu sichern.  

 

 

 

 

 

 

 

 Montage von Fensterschlössern 

oder Dreh-/Kippbeschlägen an 

Fenstern, die sich in Reichweite 

der Kinder befinden 

 

 

 Montage von seitliche Aufkantun-

gen an Wickeltischen 

 

 

 Anbringen von Treppengitter / 

Treppentüren (Abstand der Gitter-

stäbe kleiner 9 cm) an Treppen in 

Aufenthaltsbereichen von Krip-

penkindern 

 

Hinweis: Absturzhöhe max.20-30 cm 

bei Krippenkindern; max. 60 cm bei 

Kita-Kindern (auch im Außenbereich) 

Ersticken /  

Strangulation   

 § 14 (1): Ausstattungen müs-

sen für ihren jeweiligen Be-

stimmungszweck sicher und 

ergonomisch gestaltet, be-

festigt und aufgestellt sein. 

 

 § 11 (2) Umwehrungen müs-

sen kindersicher gestaltet 

sein und dürfen nicht zum 

Rutschen, Klettern, Aufsitzen 

oder Ablegen von Gegen-

ständen verleiten. 

 

 § 14 (4): Spielzeug und Bas-

telmaterial muss so gestaltet 

und ausgewählt sein, dass es 

Kinder nicht gefährdet.  

 

 

 

 

 

 

 Verzicht auf Schnur- und Faden-

vorhänge 

 

 

 

 

 Begrenzung der Öffnungsweite in 

Umwehrungen und für Kinder zu-

gänglichen Treppen (z. B. ohne 

Setzstufen)  auf ≤ 11 cm, bei Kin-

dern unter 3 Jahren auf ≤ 8,9 cm  

 

 Gezielte Auswahl von Spielzeug 

und Bastelmaterial ohne ver-

schluckbare Kleinteile 

 

Hinweis: auch auf  

Dekorationsmaterial achten 
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Verbrennungen  

oder Verbrühungen 

erleiden 

 § 15: Kinder sind gegen Ver-

brennungs- bzw. Verbrü-

hungsgefahren zu schützen 

(0-6 Jahre). 

 

 § 18: Küchen, in denen Kin-

der bei der Zu- und Aufberei-

tung von Essen mithelfen, 

sind so zu gestalten, dass 

Kinder nicht gefährdet wer-

den (0-6 Jahre).  

 Sicherung von Kaminöfen mit 

Schutzgittern 

 

 Anbringen von Herdgittern  

 

Hinweis: Auf herunterhängende Ka-

bel von Wasserkochern etc. achten; 

achten auf Oberflächentemperatur 

von Heizkörpern! Sichern von Back-

ofenfenstern! 

Kein offenes Feuer!  

Dringende Empfehlung: Rauchmel-

der als Grundausstattung! 

 

Ertrinken  

 § 29 Feuchtbiotope und 

Teichanlagen sind sicher zu 

gestalten.  

 

 Teiche, Feuchtbiotope u. ä. 

dürfen für Krippenkinder nicht 

zugänglich sein.  

 Maximale Wassertiefe von 20 cm 

bei Kindern ab drei Jahren  

 

 Kein stehendes Gewässer bei 

Kindern unter drei Jahren oder 

Abschirmung stehender Gewäs-

ser durch mind. 1 Meter hohe Um-

wehrungen, die nicht zum Klettern 

verleiten 

 

Hinweis: keine stehenden Gewässer 

innen und außen, z. B.  erreichbare 

Regentonnen, Pool...   

 

Vergiftungen  

erleiden  

 § 17: Räume oder Einrich-

tungsgegenstände für die 

Aufbewahrung von Reini-

gungsmitteln und sonstigen 

gesundheitsgefährdenden 

Substanzen sowie Standorte 

für technische Bereiche müs-

sen gegen unbefugtes Betre-

ten durch Kinder gesichert 

sein (0-6 Jahre). 

 

 § 29 (2): In Aufenthaltsberei-

chen der Kinder dürfen sich 

keine Pflanzen befinden, von 

denen besondere Verlet-

zungs- und Gesundheitsge-

fahren ausgehen (0-6 Jahre). 

 Lagerung von gesundheitsgefähr-

denden Substanzen in abge-

schlossenen Räumen oder Be-

hältnissen  

 

 Entfernen aller zugänglichen gifti-

gen Pflanzen (unter Zuhilfenahme 

von DGUV Information 202-023 

„Giftpflanzen. Beschauen-nicht 

kaufen!)  

 

Hinweis: Achten auf Medikamente, 

Zigaretten, Waschmittel 
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Schneiden an 

Glasscherben  

 § 10: In Aufenthaltsbereichen 

müssen für Kinder zugängli-

che Verglasungen und sons-

tige lichtdurchlässige Flä-

chen so beschaffen sein, 

dass Verletzungsgefahren 

bei Glasbruch vermieden 

werden.  

 Abschirmen aller zugänglichen, 

nicht bruchsicherer Verglasung, 

z. B. durch Möbel, Pflanzen oder 

das Anbringen von Splitterschutz-

folie 

 

Hinweis: wenn die Masse der Kinder 

ausreicht, um Glasscheiben (Festver-

glasung, die bis zum Boden reicht, 

auch Glasvitrinen Schränke oder Tür-

füllungen) zu zerstören; Erfordernis 

ist im Einzelfall zu prüfen! Üblicher-

weise bei Krippenkindern keine er-

höhte Gefährdung, eher bei älteren 

Kindern! 

 

Getroffen werden 

von schweren Ge-

genständen  

 § 14: Ausstattungen müssen 

für ihren jeweiligen Bestim-

mungszweck sicher und er-

gonomisch gestaltet, befes-

tigt und aufgestellt sein.  

 

 

 

 

 Befestigung von Regalen an der 

Wand 

 

 Aufstellen von schweren Gegen-

ständen, wie z. B. Fernsehern o-

der großen Vasen außerhalb der 

Reichweite von Kindern 

Abscheren von 

Körperteilen 

 § 13 (3): Scherstellen an Ne-

benschließkanten von Türen 

sind zu vermeiden (0-6 

Jahre).  

 

 § 14 (3): Bewegliche Teile 

von Ausstattungsgegenstän-

den sind so zu gestalten, 

dass für Kinder keine Gefähr-

dungen durch Scherstellen 

entstehen (0-6 Jahre).  

 Sicherung der Nebenschließkan-

ten mit Fingerklemmschutz 

 

 Anbringen von Türstoppern, die 

ein Zufallen der Türen verhindern 

Körperdurchströ-

mung durch unter 

Spannung ste-

hende Teile 

 § 16: In Aufenthaltsbereichen 

der Kinder sind elektrische 

Anlagen unter Berücksichti-

gung der Kindersicherheit zu 

errichten, bereitzustellen und 

zu betreiben (0-6 Jahre).  

 Montage von Steckdosen mit er-

höhtem Berührungsschutz ge-

mäß VDE 0620-1 (Kindersiche-

rung) 

 

Empfehlung: Sichtkontrolle der 

elektrischen Geräte im Zugriffsbe-

reich von Kindern 
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Weitere Gefähr-

dungen außerhalb 

der Wohnung bzw. 

außerhalb des Au-

ßenbereichs der 

Wohnung 

 § 27 (2): Türe und Tore, die 

direkt in den öffentlichen Ver-

kehrsraum führen, sind so zu 

sichern, dass Kinder die Ein-

richtung nicht unerlaubt ver-

lassen können (0-6 Jahre).  

 

 § 27 (3): Aufenthaltsbereiche 

auf dem Außengelände müs-

sen gegen unerlaubtes / un-

befugtes Verlassen bzw. Be-

treten gesichert sein (0-6 

Jahre). 

 (Haus-) Türen, die direkt in den öf-

fentlichen Verkehrsraum führen, 

abschließen und Schlüssel au-

ßerhalb der Reichweite der Kin-

der aufbewahren 

 

 Außengelände einfrieden (sofern 

zur Wohnung / zum Haus gehö-

rend)  

 

Hinweis: Spielplatzgeräte nach EN 

71 (Spielzeug) ausreichend; 

z. B. keine Kopffangstellen, keine Öff-

nungen < 9 cm 
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Mindestanforderungen in der Großtagespflege:  
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Großtagespflegestellen befinden sich vielfach in gemieteten Räumlichkeiten innerhalb 

von Bürobauten oder Wohnanlagen. Sie weisen im Vergleich zur „klassischen“ Kinderta-

gespflege eine deutlichere Nähe zu Kindertageseinrichtungen auf und werden zuneh-

mend auch von professionellen Trägern der Kindertagesbetreuung betrieben. Daher ist 

die DGUV Vorschrift 82 hinsichtlich ihrer Schutzziele innerhalb der Betreuungsräumlich-

keiten vollumfänglich als Stand der Technik anzuwenden. Zur näheren Konkretisierung 

der Schutzziele kann auf die DGUV Regel Kindertageseinrichtungen verwiesen werden.  

Steht der Großtagespflege ein eigener abgegrenzter Außenbereich zur Verfügung, sind 

die relevanten Vorschriften der  DGUV Vorschrift 82 ebenfalls vollumfänglich anzuwen-

den.  

Findet in der Großtagespflege ausschließlich eine Betreuung von Schulkindern statt, ist 

die DGUV Vorschrift 81 Unfallverhütungsvorschrift „Schulen“ anzuwenden.  
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Erste Hilfe in der Kindertagespflege: 
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Selbstständige Tagespflegepersonen sind Unternehmer im Sinne des § 136 SGB VII. Sie 

unterliegen damit allen einschlägigen gesetzlichen Regelungen der gesetzlichen Unfall-

versicherung. Als Unternehmer sind Tagespflegepersonen entsprechend § 21 Abs. 1 

SGB VII verantwortlich für die Durchführung der Maßnahmen zur Verhütung von Arbeits-

unfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren sowie für eine 

wirksame Erste Hilfe.  

 

Eine nähere Konkretisierung der Rechtspflichten in Bezug auf die Sicherstellung der Ers-

ten Hilfe erfolgt in der DGUV Vorschrift 1 Unfallverhütungsvorschrift  „Grundsätze der Prä-

vention“. Laut § 26 Abs. 1 der genannten Vorschrift hat der Unternehmer (also die Tages-

pflegeperson) dafür zu sorgen, dass bei mindestens zwei anwesenden Versicherten (ver-

sichert sind im System der Kindertagespflege sowohl die betreuten Kinder als auch die 

Tagespflegeperson selber) mindestens ein Ersthelfer zur Verfügung steht.  Nach § 26 

Abs. 3 DGUV Vorschrift 1 hat der Unternehmer sicherzustellen, dass die Ersthelfer in der 

Regel in Zeitabständen von zwei Jahren fortgebildet werden.  
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Medikamentengabe in der Kindertagespflege: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Medikamentengabe hat die Kommunale Unfallversicherung / Bayerische Landesun-

fallkasse ein Informationsblatt erstellt, das auf der Homepage der KUVB zum Herunterla-

den bereit steht: 

www.kuvb.de/praevention/betriebsarten/kindertageseinrichtungen. 

 

Diese Informationen sind analog auf die Kindertagespflege übertragbar.  

 

 

 

 

 

http://www.kuvb.de/praevention/betriebsarten/kindertageseinrichtungen
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